
 
 
Die Betriebsrente nach § 3 Nr. 63 EStG bei  
einem geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnis  

 

 

 

 

 
I. Die Rahmenbedingungen 

 
Ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhält-
nis – im Folgenden „Minijob“ genannt – liegt vor, 
wenn das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung 
regelmäßig die Geringfügigkeitsgrenze nicht über-
steigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). Die Geringfügig-
keitsgrenze beträgt ab dem 01.01.2024 538 Euro 
monatlich und wird bei zukünftigen Erhöhungen des 
gesetzlichen Mindestlohns entsprechend angepasst. 

 
Bei ab 01.01.2013 vereinbarten Minijobs besteht eine 
grundsätzliche Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (GRV). Hiervon kann sich 
der Beschäftigte auf Antrag befreien lassen (Opting-
Out). 

 
Für Minijobs, die zum 01.01.2013 bereits bestanden 
haben, bleibt es bei der Befreiung von der Versiche-
rungspflicht, wenn die monatliche Vergütung 
400 EUR nicht übersteigt. Bei Minijobber:innen, die 
auf die Versicherungsfreiheit vor 2013 verzichtet 
hatten, besteht die Versicherungspflicht fort. 

 
Minijobber:innen, die vor 01.01.2013 bis zu 400 EUR 
monatlich, danach bis zu 450 EUR monatlich verdient 
haben und ab dem 01.01.2024 bis zu 538 EUR mo-
natlich verdienen, sind grundsätzlich versicherungs-
pflichtig. Auch für sie besteht aber die Möglichkeit der 
Befreiung auf Antrag. 
 
Die Vorteile der GRV-Pflicht:  
 
Durch die GRV-Pflicht ergibt sich automatisch ein 
Rechtsanspruch auf eine Entgeltumwandlung i.S. des 
§ 1 a BetrAVG. 
 
Zusätzlich profitieren Minijobber:innen von den Vor-
teilen der GRV (z.B. die Begründung oder Aufrecht-
erhaltung eines Anspruchs auf eine Erwerbsminde-
rungsrente, volle Anrechnung der Beschäftigungszeit 
auf die Erfüllung der verschiedenen Mindestversiche-
rungszeiten, Anspruch auf früheren Rentenbeginn, 
Ansprüche auf Reha-Leistungen der GRV, Zulagen-
anspruch / Riester-Rente für sich und ggf. den/die 
Ehepartner:in).   
 
Die Abgaben für Arbeitgeber und Beschäftigte:  
 
Der Arbeitgeber hat grundsätzlich Pauschalabgaben 
bezogen auf die Höhe des Arbeitsentgelts zu entrich-
ten:  

 Bei gewerblichen Minijobs: 31,40 % 
 Bei Minijobs im Haushalten: 14,94 %*.  

 
(*Im Beitrag für Minijobs im Haushalt ist bereits der Beitrag für die 
gesetzliche Unfallversicherung i. H. v. 1,6 % enthalten) 

 
 
 

Der Beschäftigte trägt nur den Beitrag zur GRV (bei 
entsprechender GRV-Pflicht). Dieser beträgt bezogen 
auf das Arbeitsentgelt: 
 

 Bei gewerblichen Minijobs: 3,6 % 
 Bei Minijobs im Haushalten: 13,6 %.  
 

Eine detaillierte Aufstellung der Abgaben können Sie 
Punkt VI entnehmen. 
 
II. Nutzung des § 3 Nr. 63 EStG im Zusammen-
hang mit einem Minijob 

 
Grundlegende Voraussetzung für die Steuer- und 
Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge ist, dass 
diese aus einem ersten Dienstverhältnis stammen. 
Darunter ist ein Beschäftigungsverhältnis zu verste-
hen, für das die Lohnsteuer nicht nach der Steuer-
klasse VI zu erheben ist. Dass die Lohnsteuer bei 
geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen – 
so genannten Minijobs – mit einer einheitlichen 
Pauschsteuer vom Arbeitgeber übernommen wird, ist 
insoweit unerheblich. 

 
1.  Pensionskassen-/Direktversicherungs-
beiträge bis 4 % der BBG West 

 
Wenn die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG 
vorliegen, sind Beiträge an eine Pensionskas-
se/Direktversicherung (aus Arbeitgeberfinanzierung 
und Entgeltumwandlung) bis zu 4 % der BBG West 
der GRV steuer- und sozialversicherungsfrei. Bei 
Vorliegen eines ersten Dienstverhältnisses führen 
folglich die im Rahmen eines Minijobs nach § 3 Nr. 
63 EStG steuerfrei aufgewendeten Beiträge (bis zu 
4 % der BBG West der GRV) nicht zu einer Erhö-
hung des für die 538 EUR-Grenze (Stand: 
01.01.2024) maßgeblichen Arbeitslohns.   

 
Es bleibt also in Bezug auf den Minijob bei den 
günstigen Pauschalabgaben für den Arbeitgeber von 
31,40 % bzw. 14,94 % sowie bei der Steuer- und 
Sozialabgabenfreiheit für den Beschäftigten. 
 
2.  Pensionskassen-/Direktversicherungs-
beiträge bis 8 % der BBG West 
 
Bei Arbeitgeberfinanzierung ist die Nutzung der 
nach § 3 Nr. 63 EStG möglichen weiteren steuer-
freien 4 % der BBG West aufgrund der Sozialversi-
cherungspflicht der Pensionskassen- / Direktversi-
cherungsbeiträge in der Regel nicht sinnvoll, da 
Minijobber:innen durch die Sozialabgabenpflicht in 
die Zone der Beschäftigung im Niedriglohnsektor – 
im Folgenden Midijobs genannt – gelangen kann. 
Damit wären auf den Arbeitslohn die Abgaben für 
Midijobs zu entrichten. Eine Entgeltumwandlung 
nach § 3 Nr. 63 EStG hingegen hat keine Auswir-
kungen auf den Status der Minijobber:in. 
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III. Angemessenheit der Gesamtversorgung  
 
Für Minijobber:innen gelten bzgl. der Angemessen-
heitprüfung der Gesamtversorgung grundsätzlich die 
gleichen steuerlichen Regeln wie für andere Arbeit-
nehmer:innen. Die Obergrenze einer angemessenen 
Altersversorgung aus GRV und betrieblicher Alters-
versorgung (bAV) darf 75 % der letzten Aktivbezüge 
des Versorgungsberechtigten nicht übersteigen.   
 
In Ergänzung zu dieser Grundsatzregelung stellt das 
Bundesfinanzministerium (BMF) im Schreiben vom 
03.11.2004 (Az. IV B 2 – S 2176 – 13/04) klar, wie 
die Aufwendungen des Arbeitgebers für eine bAV 
bei Vorliegen einer überdurchschnittlich hohen Ver-
sorgung (bAV und GRV) steuerlich beim Arbeitgeber 
zu behandeln sind. Das BMF unterscheidet dabei 
zwischen den Aufwendungen für die versiche-
rungsförmigen Durchführungswege Pensionskasse, 
Direktversicherung und Pensionsfonds und denen 
für die nicht versicherungsförmigen Durchführungs-
wege Unterstützungskasse und Pensionszusage. 
 
Der Aufwandsabzug der Beiträge zu den versiche-
rungsförmigen Durchführungswegen als Betriebs-
ausgaben gilt auch für überdurchschnittlich hohe 
Zusagen (BMF vom 03.11.2004, Rz. 2). 
 

 
Hinweis: 
Eine überdurchschnittlich hohe Versorgung hat auf 
die steuerliche Behandlung der Aufwendungen und 
Leistungen der bAV beim Versorgungsberechtigten 
selbst keine Auswirkungen, sofern es sich nicht 
gleichzeitig um mitarbeitende Ehepartner:innen 
(oder anderen Familienangehörigen) handelt.  
 
IV. Tipp für die Umsetzung in der Praxis 
 
Eine Betriebsrente über die Entgeltumwandlung im 
538-EUR-Bereich ist für den Beschäftigten i.d.R. 
nicht attraktiv, da sein Gehalt ohnehin abgabenfrei in 
der SV ist. Für beide Parteien besteht oftmals kein 
Interesse, die Geringfügigkeitsgrenze zu überschrei-
ten, obwohl eine Erhöhung der Vergütung bzw. der 
Arbeitszeit gewünscht ist. 
 

Hier bietet folgender Ansatz eine sinnvolle und at-
traktive Alternative: 
 
  Arbeitgeber und Beschäftigter vereinbaren eine  
   Aufstockung der Arbeitszeit 
  Die dafür fälligen Lohnbestandteile werden im     
   Wege der Entgeltumwandlung für eine Direktver- 
 sicherung/Pensionskasse genutzt. 
 
Die Vorteile dieser Lösung:  
 

 der Status als „Mini-Jobber:in“ bleibt erhalten, 
 der Arbeitgeber erhält mehr Produktivität, 
 der Beschäftigte eine zusätzl. Betriebsrente, 
 der Arbeitgeber hat keine Probleme mit dem  

         Gleichbehandlungsgrundsatz  
 

Beispiel Entgeltumwandlung 
 
Arbeitszeit 43,33 Std.  

/ Monat 
53 Std. 
/ Monat 

Gehalt mtl. 538 EUR 658EUR 
bAV-Beitrag 
(Entgeltumwandlung) 

0 EUR - 120 EUR 
(SV-Frei) 

Abgaben Arbeitge-
ber 

169 EUR 169 EUR 

Arbeitgeberzuschuss 
nach BRSG 

0 EUR 18 EUR 

Gesamtaufwand  
Arbeitgeber 

707 EUR 845 EUR 

Arbeitskosten 
je Stunde 

16,31 EUR 15,94 EUR 

 
Nettoeinkommen 
Arbeitnehmer:in 

538 EUR 538 EUR 

Mtl. Rentenan-
spruch GRV 1 

174 EUR 174 EUR 

Mtl. Rentenan-
spruch bAV 2 

0 EUR 326 EUR  

 
1 Bsp.: Anspruch GRV per Alter 67 nach 40 Versicherungsjahren 
2 Tarif ALVI 1 Relax bAVRente Comfort Plus, Eintrittsalter 30 Jahre, 5 

Jahre Rentengarantie, Endalter 67 inkl. BU-Beitragsbefreiung BG 1#. 
Werte zur Gesamtleistung inkl. Gewinnbeteiligung basieren auf der aktuel-
len Deklaration und können für die Zukunft nicht garantiert werden; es 
wurde eine Wertentwicklung der Indexpartitizipation von 4% und eine 
Wertentwickung der freien Investmentanlage von 6 % p.a. unterstellt. 
 

Grundsätzlich muss bei einer Entgeltumwandlung 
beachtet werden, dass durch die sozialversiche-
rungsfreie Einzahlung Ansprüche in der gesetzlichen 
Sozialversicherung gemindert werden, diese aber 
i.d.R. durch die Ansprüche aus der bAV mehr als 
kompensiert werden. 
 
Sind „Minijobber:innen“ gleichzeitig mitarbeitende 
Familienangehörige, so sind die dafür geltenden 
steuerlichen Besonderheiten zu beachten. Siehe 
hierzu auch unsere Fachinformation „Betriebsrente 
für mitarbeitende Ehepartner:innen“. 
 

In Konsequenz bedeutet dies, dass die nach § 3 
Nr. 63 EStG (und für Alt-Zusagen nach § 40 b EStG 
in der bis zum 31.12.2004 geltenden Fassung) 
aufgewendeten steuerlich begünstigten Beiträge 
des Arbeitgebers zur Pensionskasse / Direktversi-
cherung grundsätzlich in voller Höhe als Betriebs-
ausgaben anerkannt werden, und zwar auch dann, 
wenn die Versorgung des Versorgungsberechtigten 
insgesamt als überdurchschnittlich hoch eingestuft 
wird!  
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V. § 3 Nr. 63 - Versorgung von „Midijob-
ber:innen“:  
 
Auch die im Rahmen eines Midijobs im ersten 
Dienstverhältnis aufgewendeten steuerfreien Beiträ-
ge nach § 3 Nr. 63 EStG führen nicht zu einer Erhö-
hung des hierfür maßgeblichen Arbeitslohns.  

 
Es bleibt also in Bezug auf den Arbeitslohn aus dem 
Midijob bei den hierfür geltenden Abgabensätzen. In 
Bezug auf die Betriebsrente sind die hier gemachten 
Aussagen analog zu beachten. 
 
 

 
VI. Überblick Abgaben für „Minijobs“ und Beschäftigungen im Niedriglohnsektor („Midijobs“) 

 
Mini-Jobs bis 538,00 EUR mtl.  Midi-Jobs: 538,01 bis 2.000,00 EUR mtl. 

Arbeitgeber: 
 Beschäftigung im Betrieb (31,40%): 

15 % Rentenversicherung, 
13 % Krankenversicherung,  
1,1 % Umlage 1 (für Krankheit) 
0,24 % Umlage 2 (für Schwanger-/Mutterschaft 
0,06 % Insolvenzgeldumlage 
2 % Pauschsteuer 
 

 Beschäftigung im Privathaushalt (13,34%):  
5 % Rentenversicherung,  
5 % Krankenversicherung, 
1,1 % Umlage 1 (für Krankheit) 
0,24 % Umlage 2 (für Schwanger-/Mutterschaft) 
2 % Pauschalsteuer 
 

Darüber hinaus besteht eine Melde- und Beitragspflicht 
zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Beitragshöhe 
wird grds. individuell berechnet. Bei Minijobs im Haus-
halt beträgt die Beitragshöhe 1,6 % des Arbeitsentgelts. 
 

Arbeitgeber: 
 Beschäftigung im Betrieb:  

Sozialversicherungsbeitrag sinkt gleitend von     
28 % bei 538,01 Euro bis auf ca. 20 % bei 
2.000,00 Euro Gehalt 
 
 
 

Arbeitnehmer:in: 
 Bei GRV-Pflicht: Aufstockung des RV-Beitrags auf 

18,6 % (3,6 % bzw. 13,6 %). Bei GRV-Freiheit:  
keine Sozialabgaben, auch bei Nebenerwerb. 

 Freistellung von Steuern, auch bei Nebenerwerb 
 
Zu beachten ist, dass bei GRV-Pflicht der volle Renten-
versicherungsbeitrag mindestens von einem Arbeits-
entgelt von 175,00 EUR zu zahlen ist, auch wenn das 
tatsächliche Gehalt niedriger ist.   

Arbeitnehmer:in: 
 Je nach Einkommenshöhe zwischen ca. 0,01 % 

Sozialversicherungsbeitrag bei 538,01 Euro und 
ca. 21 % bei 2.000,00 Euro Gehalt 

 Individuelle Besteuerung nach Lohnsteuerkarte 
 

 

 
Unsere weitere Verkaufsunterstützung: 
 

   Präsentation „Vertriebschancen für Minijob-Renten“ 
   Merkblatt für die „Minijob-bAV“ 
   Fachinformation & Produktkurzinfo für die „mitarbeitende-Ehepartner:inen-Versorgung“ im Minijo-Bereich 

 
 Alle Unterlagen sowie weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in unseren Info-Medien: 
 

   Beraterportal (für AXA-Vermittler:innen): 
         https://intranet/pb/beraterportal/schicht+2+_bav_/direktversicherung+_altersrente_#anker8234430 

 

   Info-Manager (Makler:innen):  
    https://entry.axa.de/axa-makler/pb/mitarbeitendenabsicherung/betriebliche-

altersversorgung/direktversicherung 
    Stand: 01.2024 

Allgemeine Infos unter  
www.minijob-zentrale.de 
 
Gleitzonenrechner unter: 
www.deutsche-rentenversicherung.de 
 

https://intranet/pb/beraterportal/schicht+2+_bav_/direktversicherung+_altersrente_#anker8234430
https://entry.axa.de/axa-makler/pb/mitarbeitendenabsicherung/betriebliche-altersversorgung/direktversicherung
https://entry.axa.de/axa-makler/pb/mitarbeitendenabsicherung/betriebliche-altersversorgung/direktversicherung
https://www.minijob-zentrale.de/DE/home/home_node.html
https://www.minijob-zentrale.de/DE/home/home_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/02_arbeitgeber_steuerberater/01_betriebspruefdienst/03_gleitzone/gleitzonenrechner.html?cms_submit=Los&cms_resultsPerPage=5&cms_templateQueryString=gleitzonenrechner
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/3_Infos_fuer_Experten/02_arbeitgeber_steuerberater/01_betriebspruefdienst/03_gleitzone/gleitzonenrechner.html?cms_submit=Los&cms_resultsPerPage=5&cms_templateQueryString=gleitzonenrechner
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